
Kuntz, Daniel 

Geb. nicht bekannt   Gest. nicht bekannt 

Erster Apotheker in Montabaur 

Kurfürst → Johann Hugo von Orsbeck (1676-1711) hatte im Jahr 1683 eine Medizinal-
Verordnung zur Verbesserung des Gesundheitswesens im Erzstift Trier erlassen, die nicht nur 
das Apothekenwesen ausführlich regelte. Kranke sollten künftig nur noch durch Ärzte oder 
„Wundärzte“ behandelt werden sollten. Die Verordnung unterstellte das gesamte Heilwesen 
der erzbischöflichen Aufsicht.  

Im Zuge dieser Neuordnung des im Erzstift Trier richtete Daniel Kuntz im Jahr 1688 die erste 
Apotheke in Montabaur ein. Der Stadtrat forderte ihn im April 1688 auf, für die Eröffnung und 
den Betrieb der Apotheke eine Genehmigung des kurfürstlichen Leibarztes in Koblenz-
Ehrenbreitstein einzuholen, was Daniel Kuntz befolgte. 

Seit dieser Zeit gab es in Montabaur neben der Apotheke auch mehrere – mehr oder weniger 
ausgebildete – Ärzte gen. „Chirurgen“. 
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